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Förderung des Kindergartenpersonals

 
Der Kindergartenerhalter (Gemeinde) erhält mit der Bewilligung der Inbetriebnahme für die Dauer des 
Bestandes des Kindergartens finanzielle Unterstützungen für das erforderliche Kindergartenpersonal (gemäß §
 14 Abs. 4 des NÖ Kindergartengesetzes 2006). 

Die Leistungen des Landes:

Sobald die Genehmigung für die Errichtung eines Kindergartens erteilt wurde, ist der Gemeinde die 
Beistellung der Kindergartenpädagogen/innen garantiert. Die Ausübung der Diensthoheit sowie die 
Kosten des Personalaufwandes übernimmt das Land NÖ. 

1. 

Für jede Kindergartengruppe ist zusätzlich eine Kindergartenbetreuerin erforderlich; diese wird von der 
Gemeinde bestellt. Vom Land NÖ erfolgt eine finanzielle Unterstützung , die sich nach der 
Gruppenanzahl des Kindergartens richtet; es ist ein einheitlicher Betrag, der sich jedoch jedes Jahr 
aufgrund des jeweiligen Voranschlages ändern kann. 

2. 

Behinderte oder entwicklungsgehemmte Kinder können, nach Klärung der Rahmenbedingungen in 
Form eines "Integrationsgespräches", in eine bestehende Kindergartengruppe integriert werden. 
Aufgrund der besonderen Situation kann dabei zur Unterstützung des Kindergartenpersonals eine 
sogenannte "Stützkraft" erforderlich sein. 
Das Land NÖ fördert diese von der Gemeinde im notwendigen Stundenausmaß angestellte 
Personalkraft ausgehend vom Förderungssatz für die Helferin (siehe Punkt 2) eines eingruppigen 
Kindergartens.

3. 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

 Ihre Kontaktstelle des Landes für Kindergärten 

Amt der NÖ Landesregierung 
Abteilung Schulen und Kindergärten 

Martin Fischer E-Mail: post.k5@noel.gv.at 
Tel: 02742/9005-13229, Fax: 02742/9005-13595 
3109 St. Pölten, Tor zum Landhaus, Wiener Straße 54, Stiege A 

Lageplan, Adressen aller Dienststellen 
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